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(3) Für die gemäß Abs. 2 selbständig ermittelten 
Preise finden im übrigen die Bestimmungen des § 4 
Absätze 2 und 3 Anwendung. Werden von Handwerks
betrieben Ersatzteile für solche Finalerzeugnisse gefer
tigt, die von ihnen nicht selbst hergestellt wurden, 
finden die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 keine An
wendung.

§ 6
Preisbildung für Ersatzteile 
für den Bevölkerungsbedarf

(1) Die Bestimmungen des § 3 Abs. 3, § 4 Abs. 1 und 
§ 5 Abs. 2 gelten nicht für Ersatzteile, die an den Kon
sumgütergroßhandel, den Einzelhandel oder an indi
viduelle Verbraucher geliefert werden. Für diese Er
satzteile sind Preisanträge beim jeweils zuständigen 
Preisbildungsorgan zu stellen.

(2) Die Hersteller von Ersatzteilen sind auch dann 
verpflichtet, Antrag auf Festsetzung von Einzelhandels
verkaufspreisen zu stellen, wenn in den Preisanord
nungen oder Preisbewilligungen nur Industrieabgabe
preise festgelegt sind oder eigenverantwortlich ermit
telt werden dürfen und die Ersatzteile als Bevölke
rungsbedarf an den Konsumgütergroßhandel, den Ein
zelhandel oder an individuelle Verbraucher geliefert 
werden.

(3) Den Rechnungen dürfen nur die bestätigten Ein
zelhandelsverkaufspreise zugrunde gelegt werden.

(4) Bereits bestehende Einzelhandelsverkaufspreise 
Werden von den Bestimmungen dieser Anordnung 
nicht berührt.

Sonderregelung für die Gewinnfestsetzung

(1) Die Generaldirektoren der WB und die Vor
sitzenden der Wirtschaftsräte der Bezirke sind be
rechtigt, für die ihnen ünterstellten bzw. zugeordne
ten Betriebe niedrigere Gewinne als 44 %, bezogen 
auf die Verarbeitungskosten, festzulegen.

§ 8

Handelsware
Für Ersatzteile, die als Kaufteile weder bearbeitet noch 

verarbeitet werden, gelten für die ersatzteillieferpflich- 
tigen Hersteller der Finalerzeugnisse die preisrecht
lichen Bestimmungen über die Berechnung von Han
delsware.

Schlußbestimmungen
§ 9

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1967 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

a) die Preisanordnung Nr. 1945 vom 7, März 1961
— Ersatzteile uno Teile zur Erstausstattung für

Erzeugnisse des Maschinenbaues — (GBl. II 
S. 109) und

b) die §§ 6 bis 15 der Anordnung vom 3. April 
1965 über die Grundsätze der Preisbildung für 
Ersatzteile in der metallverarbeitenden Indu
strie (GBl. II S. 490).

(3) Preisbestimmungen, die dieser Anordnung ent
gegenstehen, sind vom 1. Januar 1967 an nicht mehr 
anzuwenden.

Berlin, den 1. Oktober 1966
Die Regierungskommission 
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(2) Um die Produktion bestimmter Ersatzteile be
sonders zu fördern, können dem Amt für Preise von 
den zuständigen Industrieministerien Vorschläge für 
einen höheren Gewinn als 44%, bezogen auf die Ver
arbeitungskosten, zur Bestätigung vorgelegt werden.

Der Minister 
für Schwermaschinen- 

und Anlagenbau
Z i m m e r m a n n

Der Minister 
für

Handel und Versorgung
I .  V . :  L o r e n z  

Stellvertreter des Ministers
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